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Weisungen fiir Ausbildung und Organisation
in Kursen im Truppenverband (WAO)

-er. In den WAQO, die leider den Fourieren nicht als personliches Exemplar abgegeben werden,
sind verschiedene wichtige Ziffern, welche besonders die Trp. Rechnungsfiihrer betreffen, ent-
halten. Wir mochten an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass diese Vorschriften beim
Einheitskdt, oder vorgesetzten Qm. eingesehen werden konnen, Nachstehend geben wir unsern
Lesern einen kurzen Hinweis auf die Zusammensetzung der WAO:

Einriickungspflicht
Dispensation
Dienstverschiebung

Dienstvorausieistung und
-nachholung

Besondere Organisations-

bestimmungen
Unterkunft

Vorbereitung der Truppenkurse
Rekognoszierung
Rekognoszierungskompetenzen
Schiesspublikationen

Mobilmachung (Demobilmachung)
von Truppenkursen
Unterkunft und Verpflegung
Verzeichnisse beim Einrticken
Materialtransporte
Entlassung [ Soldauszahlung
Kontrollwesen, Personelles und
erichte
Diensttagemeldungen

Ziffer

321 -330
331-335
336 - 337

338 - 344

345 -352
349

353 — 364
353
354
361

365 -393
3671

369

373

393c

394 - 410
396

Qualifikationslisten
Adressenverzeichnis fiir die FP

Munitionsdienst
Sanititsdienst
ABC-Dienst

Motorwagendienst
Motorfahrzeuge fiir den KVK
Panzerattrappen (Vpf. der Fhr.)
Motorfahrzeuge fiir die Demob.
Entl. der Motfz. Abgabedet.
Verwendung ziviler Motfz.

Pferdewesen

Materialdienst
Formularpaket
Materialfassungsdetachemente
Geldkredite fiir Material-
beschaffung
Aufnihen von Gradabzeichen
(Kosten)

Feldpostdienst

Ziffer
406
409g

431 - 456
457 — 466
467 — 473

474 — 488
476

478c
482

484c

486

489 — 501

502 - 522
503e
504

507

518d
523 - 527

Wir beniitzen die Gelegenheit auf nachstehende Ziffern, die wir im Wortlaut wiedergeben,

hinzuweisen:

364. Verfahren zum Aufgebot

d) Die Kommandanten sind ermdchtigt, mit dem Erlass der Marschbefehle einen Ange-
horigen ihrer Einheit (Stab) zu beauftragen. Notigenfalls konnen sie zu diesem Zwecke
einen wenn moglich in der Nihe wohnenden Angehorigen threr Einheit (Stab) fiir die
Dauer eines Tages aufbieten.

Der beauftragte Wehrmann ist fiir einen Tag soldberechtigt (Gradsold, Mundportions-
vergiitung und, sofern nicht Dienstleistung am Wohnort, Dienstreisezulage).

b) Wird mit Sprenggeschossen geschossen, so sind die nachfolgenden Vorschriften in den
Schiesspublikationen wiederzugeben unter Angabe der nichstgelegenen Blindginger-

sprengstelle (vgl. Tab. 6C im Anhang).

— Das Beriihren bzw. Auflesen von Blindgingern oder Geschossteilen (wie Ziindern,
Geschosskopfen, Geschossboden usw.), die noch Sprengstoff enthalten kdnnten, ist
wegen deren Gefdhrlichkeit verboten. Diese Blindginger und Geschossteile kénnen
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noch nach Jahren explodieren. Die strafrechtliche Ahndung gemiss Art.225 oder
andere Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten.

—~ Wer cinen Blindginger oder Geschossteil, der noch Sprengstoff enthalten kénnte,
findet, hat den Fundort zu kennzeichnen und diesen der nichstgelegenen Truppe
bzw. Blindgingersprengstelle oder dem nichsten Polizeiposten zu melden.

¢) Je nach den Umstinden, insbesondere wenn dadurch ein Ungliicksfall verhiitet wurde,

484. c)

kann demjenigen, der den Fundort eines Blindgingers oder eines gefihrlichen Geschoss-
teiles vorschriftsgemidss gemeldet hat, durch den Kurs- oder Schulkommandanten zu
Lasten der Dienstkasse oder, sofern die Truppe entlassen ist, durch die Sprengstelle eine
Primie bis zu 20 Franken ausgerichtet werden,

Die Entlassung der Motorfahrzengabgabedetachemente erfolgt nach Abschluss des
Grossparkdienstes, nach der Ubergabe der Motorfahrzeuge an die Organe der Motor-
fahrzeugparks und nach durchgefithrter Retablierung. In der Regel wird dies am
Samstagvormittag der Fall sein. Ausnahmsweise erfolgt die Entlassung schon am
Freitag, sofern der Wohnort am gleichen Abend noch erreicht werden kann.

Der letzte Satz der Ziff. 2, lit. a, des Kreisschreibens des Ausbildungschefs vom 14. 1. 58
iber die militirrechtliche Stellung beurlaubter Wehrminner (MA 58/6) bezicht sich
nicht auf eine worzeitige Entlassung der Motorfahrzeugabgabedetachemente. Er hat
Geltung fir jene Webrmdnner, die auf eigenes Begebren hin aus privaten (personlichen
oder beruflichen) Griinden um vorzeitige Entlassung aus einem Dienst nachsuchen.
Die Angehorigen der Motorfahrzeugabgabedetachemente werden in jedem Fall bis
Samstag besoldet. Im gleichen Sinne wird beziiglich Diensteintragung im DB und bei
der Erstellung der Lohnausgleichskarte verfahren.

I

Vorschriften iiber das Rechnungswesen
der schweizerischen Armee fiir 1965

Verwaltungsreglement fiir die schweizerische Armee (VR 58)

Anhang zum Verwaltungsreglement (Anhang VR 58), Neuausgabe 1. Januar 1962

- Gesamtnachtrag Nr.1 zum VR, giiltig ab 1. Januar 1962
- Nachtrag Nr. 2 zum VR, giiltig ab 1. Januar 1963
— Nachtrag Nr. 3 zum VR und administrative Weisungen Nr. 3, giiltig ab 1. Januar 1965

- Administrative Weisungen Nr. 1, giiltig ab 1. Januar 1962

- Administrative Weisungen Nr. 2, giiltig ab 1. Januar 1963

— Preisliste OKK, giiltig ab 1. Januar 1965

- Verpflegungskredit und Richtpreise (durch das OKK periodisch versffentlicht)

- Verzeichnis der Waffenplatzlieferanten (fiir Dienstleistungen auf Waffenplitzen)

- Weisungen fiir die Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO,
Revision 1963)

- Verfiigung des Eidg. Militdrdepartementes iiber die Reparatur des Militarschuhwerks, giiltig ab
1. Juni 1964 (MA 1964 /169)

- Weisungen betreffend die Meldekarte und die Bescheinigung der Soldrage gemiss Erwerbs-
ersatzordnung, gliltig ab 1. April 1964.

— Verzeichnis der Bank- und Poststellen, bei welchen Vorschussmandate eingelSst werden kdnnen

Tankstellenverzeichnis, giiltig ab 1. Januar 1961

214



	Weisungen für Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO)

